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Regeste

Aufenthaltsbewilligung (Wiedererwägung) | [Nach einem rechtskräftigen negativen
Entscheid der Sicherheitsdirektion betreffend den Nachzug der in Russland lebenden und an
Demenz erkrankten Mutter der Beschwerdeführerin in die Schweiz trat das Migrationsamt
auf ein erneutes Gesuch der Beschwerdeführerin nicht ein.] Die Sicherheitsdirektion hat in
ihrem rechtskräftigen Entscheid eine allfällige Demenzdiagnose bereits berücksichtigt und
das Bestehen eines besonderen Abhängigkeitsverhältnisses im Sinn von Art. 8 Abs. 1
EMRK zwischen der Beschwerdeführerin und ihrer Mutter trotzdem verneint, weil die
Pflege Letzterer in Russland durch Dritte sichergestellt werden könne (E. 2.3). An dieser
Ausgangslage hat sich seit diesem Entscheid nichts geändert. Zahlungen nach Russland
sind weiterhin möglich (E. 2.6) und die Pflege durch Drittpersonen ist weiterhin möglich
und zumutbar (E. 2.7). Es besteht keine wesentliche Änderung der Sachlage. Das
Migrationsamt ist zu Recht nicht auf das Wiedererwägungsgesuch der Beschwerdeführerin
eingetreten (E. 2.8). Abweisung.

Erwägungen

E. 4
Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Dispositivs ist Folgendes zu erläutern:
Soweit ein Anwesenheitsanspruch der Mutter der Beschwerdeführerin geltend gemacht
wird, ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) zulässig; ansonsten steht
die subsidiäre Verfassungsbeschwerde gemäss Art. 113 ff. BGG offen (Art. 83 lit. c Ziff. 2
und 4 BGG).
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